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l. Bekanntmachun der Verba einde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

14.06.19 Bekanntmachung der 1 . - konstituierende - Sitzung des
Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde Kirch heim-
bolanden am 27.06.19

1 8.06.19 Bekanntmachung der 1 . - konstituierende - Sitzung des
Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden am 25.06,19

Datum

e
e
e
ia

o
o
o
6
6
c
o
e
e

I
a
a
a
IE

t
e
G

o
a
o
0
o
c
c
o
€
a
6
o
o
a
a
e
a
a
a
a
6
a
a
o
c
0
ö
a
€
o
c
e
o
a
e
c
a
o

Seite

450

451

18.06.19 Bekanntmachung des Ergebnisses der Stichwahl zum Stadt- 452
bürgermeister der Stadt Kirchheimbolanden am 16 Juni 2019

ll. Bekanntmachung anderer Behörden

Datum lnhalt Seite

02.04.19 Bekanntmachung des Amtsgerichts Rockenhausen über eine 453
Terminbestimmung im Wege der Zwangsvollstreckung,
Gemeinde Orbis
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Herausgober und verantwortllch: vsrbandsgemelndovorwaltung Khchhelmbolanden

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarffr€itags und lst bei der Verbandsgemeindeverualtung Klrchheimbolanden,
Rathaus und in den Ortsgemeinden kostenlos erhältlich. Abonnement lst gegen Erstattung der Portokosten möglich.

Besuchzeiten der Verbandsoemeindeverualtuno Kitchheimbolanden. Neue Allee 2:

Montag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis '16.00 Uhr
12.00 Uhr und 14.00 Uhr bls 16.00 Uhr
12.00 Uhr und nachmittags geschlossen

12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
12.00 uhr

ryDienstag
Mittwochs
Donnerstag
Fr6itag

vg@kirchheimbolanden.de

8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
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14.06.2019 BiVFr

BEKANNTMACHUNG

Die 1. - konstituierende - Sitzung des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 201912024 findet am

Donnerstag,2T, Juni 2019, 19:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt

Tagesordnung:

Nr. Tagesordnungspunkt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

öffentlicher Teil
Verpflichtu ng der Ratsm itglieder

Wahl der/s Ersten Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und Einführung in das
Amt
Wahl der/s weiteren Beigeordneten, Ernennung, Vereidigung und Einführung in

das Amt
Bildung und Übertragung von Geschäftsbereichen an die Beigeordneten

Bildung der Ausschüsse, Wahl der Ausschussmitglieder

Wahl von zwei Ratsmitgliedern in die Versammlung des Abwassezweckverbands
Mittleres Pfrimmtal

Verabschiedung der ausgeschiedenen Ratsmitglieder

(Haas)
Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG

Die 1. - konstituierende - Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit
201912024 findet am

Dienstag,25. Juni 2019,17:00 Uhr

im Ratssaal des Rathauses in Kirchheimbolanden statt.

Tagesordnung:

Nr. Tasesordnunospunkt

I

- -t
ll

f

1.

2.

3.

öffentlicher Teil
Verpflichtu ng der Ratsmitglieder

Ernennung des Stadtbürgermeisters, Vereidigung und Einführung in das Amt

Satzung über den Beirat für Migration und lntegration vom 25.06.2019

C

(Hartmüller)
Stadtbürgermeister
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Bekanntmachung
des Ergebnisses der Stichwahl zum Stadtbü rgermeister der
Stadt Kirchheimbolanden am 16. Juni 2019

Der Stadtwahlausschuss hat in seiner Sitzung am 17. Juni 2019 das
Ergebnis der Wahl zum Stadtbürgermeister der Stadt Kirchheimbolanden
wie folgt festgelegt:

Zur Stadtbürgermeistenrvahl waren 5.837 Personen wahlberechtigt,
davon haben 2.430 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug
41,63 v. H.

Die Stimmabgabe von 2.401 Wählern war gültig, von 29 Wählern
ungültig.

Als Stadtbürgermeister der Stadt Kirchheimbolanden wurde gewählt

Herr Dr. Marc Muchow mit1.429Ja-Stimmen

Kirchheimbolanden, den 18. Juni 2019

gez. Hartmüller

Wah I leiter Stadtbü rgermeistenruah I



Aktenzeichen:
1 K 106/18

Datum:
02.04.2019

453

Amtsgericht Rockenhausen

Terminbestimmung
Abschrift

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll der im Wohnungsgundbuch von Orbis

B latt 626 eingetragene, nachstehend bezeichnete Grundbesitz

am Monta den 08.07.2O19 um 09:00 Uhr an der Gerichtsstelle
Kreuznach er Str. 37. 67806 Ro nhausen.

Sitzun aal 2

versteigert werden.

Miteigentumsanteil von 89/680 an Grundstück

Bestandsverzeichnis lfd. Nr. I
Gemarkung Orbis, Flurstück 1464lll, Gebäude- und Freifläche

Rothenkircherweg 1l

Gemarkung Orbis, Flurstück 14641 12, Gebäude- und Freifläche
Leithof zu347m2

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im Obergeschoß im Aufteilungsplan be-

zeichnet mit Nr. 4, dem Balkon und Kellerraum im Kellergeschoß;

Bestandsverzeichnis 3 zu I

zu8l2m2

zu253m2

Miteigentumsanteil von ll34 an Grundstück

Gemarkung Orbis, Flurstück 14641 14, Verkehrsfläche
Leithof

Tatsächliche Lage: Rothenkircher weg I l, 67 292 Kirchheimbolanden

Verkehrswert gemäß $$ 7aa Abs' I ZYG:

Grundstück: 87.000,00 EUR

Terminsbestimmung Versteigerung.doc
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Lt. vorliegendem Verkehrswertgutachten handelt es sich um eine im ersten Obergeschoß eines

ca. 1998 errichteten zweieinhalbgeschoßigen Mehrfamilienhauses gelegene Fünfzimmer-
Wohnung nebst Balkon und Kellerraum mit einer Wohn-Atrutzfläche von ca. 90m2. Ein Son-

dernutzungsrecht an einem PKW-Stellplatz ist zugewiesen.

Beschlagnahme: 03.09. I 8.

Nähere Informationen unter www. immobil ienpaat dq

Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvennerks aus dem Grundbuch nicht er-

sichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von

Geboten anzumelden und gegebenenfalls wenn der Gläubiger widerspricht glaubhaft zu ma-

chen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei

der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rech-

ten nachgesetzt werden.

Es ist zweckmäßig schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung der Ansprü-

che an Kapital, Zinsen und Kosten mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzu-
reichen oder zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstückes oder des nach $ 55 ZVG mithaf-
tenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhe-

bung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuftihren, widrigenfalls für das Recht

der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt.
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